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Fördergesuch für Holzfeuerungsanlagen
< 100kW installierter Heizleistung

Die Bedingungen für die Gewährung von kantonalen Beiträgen sind unter Punkt 4 aufgeführt.
Auszufüllen sind die grau unterlegten Felder.

Bei   FORMCHECKBOX 
  bitte entsprechend ankreuzen.


Beim Ausfüllen des Formulars mit EDV, kann mit der TAB- Taste zum nächsten Eingabefeld gesprungen werden.

Das Formular bitte vollständig ausfüllen. Bei fehlenden Angaben wird das Formular retourniert.

Auskunft erteilt: 071 788 93 41
(vom Gesuchsteller nicht auszufüllen!)
	Eingang des Gesuches:
	
	

	Registrationsnummer:
	
	


1. Gesuchsteller

	Bauherr:
	Name:
	     

	
	Genaue Adresse:
	     

	
	
	     

	
	Kontaktperson:
	     

	
	Tel. Kontaktperson:
	     

	
	Bank-/Postverbindung:
	     

	
	Kontonummer:
	     


2. Projekt

	Anlagenstandort:
	Parzellen-Nr.:
	     

	
	Genaue Adresse:
	     

	
	
	     


	Gebäudeart:
	 
	 FORMCHECKBOX 
 Neubau

 FORMCHECKBOX 
 Altbau               Baujahr      


	Nutzungsart des Gebäudes:
	 
	 FORMCHECKBOX 
 Wohnen
          FORMCHECKBOX 
 Gewerbe

 FORMCHECKBOX 
 Dienstleistung

	
	 
	 FORMCHECKBOX 
 andere:      


	Bisheriger / zusätzlicher Energieträger:
	 
	 FORMCHECKBOX 
 Heizöl
          FORMCHECKBOX 
 Elektrizität

 FORMCHECKBOX 
 Erdgas
          FORMCHECKBOX 
 Holz

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 andere:      


	Neuer Wärmeerzeuger:
	 
	 FORMCHECKBOX 
 Stückholzkessel

 FORMCHECKBOX 
 Schnitzelfeuerung

 FORMCHECKBOX 
 Pelletfeuerung

 FORMCHECKBOX 
 Kachel- / Specksteinofen

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 andere:      


	Investitionskosten der Wärmeerzeugung:
	
	     
Fr.


	Angaben zur Wärme-erzeugung:
	genaue Typenbezeichnung:
	     

	
	Fabrikat:
	     


	
	 Prüfnummer VHe:
	     


	
	Nennleistung:
	     
kW


3. Termine

	Voraussichtliche Inbetriebnahme:
	Monat/Jahr:
	     


Bemerkungen:

	     

	     

	     


4. Bedingungen

Förderbeiträge an Holzfeuerungsanlagen sind an folgende Bedingungen geknüpft:

1. Beitragsberechtigt sind nur Anlagen deren Gesuch vor Baubeginn eingereicht und geprüft wurde und die nicht zur Erfüllung der energierechtlichen Vorschriften dienen.

2. Als Primärheizungsanlagen gelten neu installierte Holzfeuerungsanlagen, die den Heizenergiebedarf des Gebäudes überwiegend decken, d.h. Anlagen in neuen Ge​bäuden oder Holzfeuerungsanlagen als Ersatz für Oel-, Gas​kessel oder Elektroheizungen.

3. Als Sekundärheizungsanlagen gelten alle anderen Holzfeuerungsanlagen, insbesonders auch Ersatzanlagen für bereits bestehende Holzfeuerungen, deren Investitionsvolumen mindestens            Fr. 20'000.-- beträgt.

4. Die Holzfeuerungsanlage muss über das Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz verfügen. Der Konformitätsnachweis gemäss Art. 20a der Luftreinhalteverordnung (LRV), Anforderungen nach Anhang 4 Ziffer 22, muss erbracht werden. Stückholzfeuerungen müssen entsprechend den Weisungen der Nutzungserklärung (fachgerechter Betrieb der Feuerung) betrieben werden. 

5. Für Holzzentralheizungen muss dem Fördergesuch das Formular "Leistungs-Garantie" des BFE ausgefüllt und unterzeichnet beigelegt werden.

6. Die Leistung von Kachelöfen ist nach den Richtlinien des Verbandes schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte zu berechnen.

7. Eine Kumulation mit einem finanziellen Beitrag des Kantons an ein Minergiegebäude ist nicht möglich.
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5. Bestätigung


	
	Ort und Datum:
	     


	
	Stempel und Unterschriften der Bauherrschaft:
	     


	
	Beilagen:
	- VHe-Prüfzertifikat / -Qualitätssiegel

- Leistungs-Garantie BFE für Zentral-

  heizungen

- Bewilligungskopie der Feuerungs- 

  anlage (AFU)


6. 
Beitragssätze

	
	Primärheizungsanlagen
	Sekundärheizungsanlagen

	Förderbeitrag:
	5'000.--
	3'000.--


Achtung: 
Gültig sind die aktuellen von der Standeskommission festgelegten Ansätze, die periodisch angepasst werden können.
7. 
Vorgehen

Schritt 1:
Einsenden durch den Gesuchsteller 

Das Formular ist vollständig auszufüllen und im Original mit den Beilagen an folgende Adresse zu senden:

Bau- und Umweltdepartement AI

Fachstelle Hochbau & Energie

Gaiserstrasse 8

9050 Appenzell

Tel.:
071 788 93 41 
Fax:
071 788 93 59 
eMail:
info@bud.ai.ch

Weitere Auskünfte sind jederzeit bei dieser Adresse erhältlich.

Schritt 2:
Beitragszusicherung 

	Beitragshöhe:
	Datum und Unterschrift:

	Fr.


	


Die Beitragszusicherung gilt bis maximal 2 Jahre ab Datum der Zusicherung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab Zustellung bei der Standeskommission von Appenzell I.Rh. schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag sowie eine Darstellung des Sachverhalts und eine Begründung enthalten. Sie ist zu unterzeichnen.
Schritt 3:
Beitragsauszahlung 

Die Auszahlung des Beitrages erfolgt nach Einsendung dieses Formulars, des Abnahme- / Inbetriebnahmeprotokolls der Anlage (original unterzeichnet von Bauherr und Ersteller!) und der Bauabrechnung. (Bitte Einzahlungsschein beilegen!)

	Ausbezahlter Beitrag:
	Datum und Unterschrift: 

	Fr.


	

	Konto Nr.:
	5155.566.00
	Jahr:

	Datum:
	



Der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit  der im Gesuchsformular gemachten Angaben und die Kenntnisnahme der an die Gewährung der Förder�beiträge geknüpften Bedingungen.
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